
Pistolenschützen am Buechberg, Thal
Die männliche Ausdrucksform in diesen Statuten gilt auch für weibliche Vereinsmitglieder.
STATUTEN

I. Name, Sitz und Zweck

Artikel 1

Unter dem Namen „Pistolenschützen am Buechberg, Thal“, gegründet 1962, mit Sitz in Thal, besteht ein Verein im Sinne von Artikel 60 ff ZGB.

Artikel 2

Aufgabe des Vereins ist die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder im sportlichen Schiessen und der Umgang mit Faustfeuerwaffen, sowie die Durchführung von obligatorischen Bundesübungen.
Die Pflege der Kameradschaft gehört zu den Zweckaufgaben.
Artikel 3

Der Verein gehört mit allen Mitgliedern dem Rheintalischen Schützenverband (RSV), dem St. Gallischen Kantonalschützenverband (KSV) und dem Schweizerischen Schiesssportverband (SSV) an. Er ist auch Mitglied der Unfallversicherung schweizerischer Schützenvereine (USS).

Über weitere Zugehörigkeiten entscheidet die ordentliche Vereinsversammlung.

II. Mitgliedschaft     

Artikel 4

Der Verein besteht aus Aktivmitgliedern (Jugendlichen, Junioren, Aktiven, Veteranen und Seniorveteranen) Frei- und Ehrenmitgliedern. Er führt ein Verzeichnis der lizenzierten und der übrigen Mitglieder.

Artikel 5

Angehörige der Armee und Polizei, welche nur die Bundesübungen absolvieren, sind beitragsfrei.

Sie gelten nicht als Vereinsmitglieder. Es kann ein Unkostenbeitrag erhoben werden, wenn sie an den Vorübungen der BU und FS teilnehmen.

Angehörige der Armee oder der Polizei, die sich den Anordnungen der zuständigen Vereinorgane und der Aufsichtsbehörde auf dem Schiessplatz nicht fügen, sind der kantonalen Militärbehörde zu melden.
Artikel 6

Eintrittsgesuche sind schriftlich oder mündlich an den Vorstand zu richten. Dieser entscheidet über Aufnahme oder Abweisung.

Ausländer können nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen Mitglied des Vereins werden.

Artikel 7

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Streichung. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Er muss an der ordentlichen Vereinsversammlung vorliegen. 

Artikel 8

Vereinsmitglieder, die den Interessen des Vereins zuwiderhandeln, können auf Antrag des Vorstandes durch die ordentliche Vereinsversammlung ausgeschlossen werden.

Vereinsmitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden aus der Mitgliedsliste gestrichen.

Artikel 9
Mit dem Austritt, Ausschluss oder Streichung erlischt jedes Anrecht sowohl auf das Vereinsvermögen sowie auf  jegliche Auszahlungen des Vereins.

Artikel 10
Ehrenmitglieder werden auf Antrag des Vorstandes von der ordentlichen Vereinsversammlung ernannt.

Zum Freimitglied kann ernannt werden, wer 25 Jahre dem Verein angehört. Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Vereinsversammlung.  

Ehren- und Freimitglieder sind beitragsfrei.
III. Organisation    

Artikel 11
Die Organe des Vereins sind:


1. die Vereinsversammlung


2. der Vereinsvorstand


3. die Rechnungsrevisoren

Artikel 12
Die ordentliche Vereinsversammlung findet in der Regel im ersten Quartal des Jahres statt und erledigt folgende Geschäfte:

1. Begrüssung und Präsenz

2. Wahl des Stimmenzählers

3. Protokoll der letzten Vereinsversammlung

4. Jahresbericht des Präsidenten

5. Entgegennahme der Schiess- und Vereinsberichte

6. Abnahme von Jahresrechnung und Revisorenbericht

7. Wahlen:
a) des Präsidenten




b) der übrigen Vorstandsmitglieder




c) der Rechnungsrevisoren

8. Jahresprogramm

9. Festlegung der Jahresbeiträge und Abgaben

10. Teilnahme an Schiessanlässen

11. Erläuterungen der Schiessvorschriften des Bundes

12. Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder

13. Krediterteilung an den Vorstand

14. Ehrungen

15. Abänderung und Ergänzung der Statuten

16. Mitteilungen und Allgemeine Umfrage

Jede Vereinsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Wochen vorher, die schriftliche Einladung an die Mitglieder mit der Traktandenliste erfolgt ist.

Anträge an die Vereinsversammlung müssen mindestens eine Woche nach der schriftlichen Einladung beim Vorstand eingereicht werden.

Artikel 13
Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch offenes Handmehr. Bei Wahlen ist das absolute Mehr und bei Sachgeschäften das einfache Mehr erforderlich. Der Präsident stimmt mit und hat bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.

Artikel 14

Ausserordentliche Vereinsversammlungen müssen auf Beschluss des Vorstandes, auf Antrag der Revisoren oder auf das schriftliche Begehren von mindestens einem Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder einberufen werden. Im Begehren müssen die Gründe und Geschäfte umschrieben sein.

Artikel 15

Der Vorstand besteht aus mindestens vier Mitgliedern, die folgende Hauptfunktionen zu belegen haben:

1. Präsident

2. Aktuar

3. Kassier

4. Hauptschützenmeister / 1. Schützenmeister
Der Vorstand kann nach Bedarf erweitert werden. Die Mitglieder des Vorstandes sind beitragsfrei.

Artikel 16

Der Präsident, die übrigen Vorstandsmitglieder und die zwei Rechnungsrevisoren werden auf die Dauer von 2 Jahren durch die ordentliche Vereinsversammlung gewählt. Abgesehen vom Präsidenten konstituiert sich der Vorstand selbst. Der Präsident regelt seine Stellvertretung. 
Ein Vorstandsmitglied oder ein Revisor, dessen Amtszeit abläuft, ist wieder wählbar.

IV. Die Aufgaben des Vorstandes

Artikel 17

Der Vorstand trägt die volle Verantwortung für den Schiessbetrieb und die Berichterstattung. Er erledigt alle Geschäfte, die nicht der Vereinsversammlung vorbehalten sind.

Der Präsident vertritt den Verein nach aussen, er leitet die Versammlungen und überwacht die Einhaltung der Statuten. Er erstattet an der ordentlichen Vereinsversammlung einen schriftlichen Jahresbericht.

Der Aktuar besorgt in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten die laufende Korrespondenz und schreibt die Protokolle der Sitzungen und Vereinsversammlungen.

Der Kassier besorgt die Buchhaltung und den Einzug sämtlicher Vereinsgelder. Er bezahlt die vom Präsidenten visierten Rechnungen.
Er legt der ordentlichen Vereinsversammlung die Jahresrechnung ab. 
Er führt ein genaues Vereinsmitgliederverzeichnis.

Der Hauptschützenmeister / 1. Schützenmeister überwacht und beaufsichtigt den Schiessbetrieb. Er muss den Pistolenschützenmeisterkurs absolviert haben. 
Er kann die Beaufsichtigung der Schiessübungen an die verschiedenen ausgebildeten Schützenmeister delegieren.

Artikel 18

Jedes einzelne Vorstandsmitglied ist dem Verein gegenüber für ihm anvertrautes Gut verantwortlich und haftbar.

Die Rechnungsrevisoren sind verpflichtet, nach Ablauf jedes Rechnungsjahres die Rechnung zu prüfen und hierüber zu Handen der ordentlichen Vereinsversammlung schriftlichen Bericht und Antrag zu
erstatten. 
Unstimmigkeiten der übrigen Vorstandsgeschäfte sind der Vereinsversammlung schriftlich zu unterbreiten.

Artikel 19
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn ausser dem Vorsitzenden mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Präsident stimmt mit und trifft bei Stimmengleichheit

den Stichentscheid.

Der Besuch der Sitzungen und Vereinsversammlungen ist für Vorstandsmitglieder obligatorisch. Entschuldigungen sind dem Präsidenten vorher mündlich oder schriftlich mitzuteilen.

V. Schiessübungen

Artikel 20

Der Vorstand bestimmt Anzahl und Zeit der durchzuführenden Schiessübungen.

Artikel 21

Für die Erfüllung der Schiesspflicht (Bundesübungen) sind die jeweils gültigen Verordnungen und Weisungen über das Schiesswesen ausser Dienst massgebend. Die Schützen haben sich an die Schiessordnung des SSV und VBS zu halten. Den Anordnungen der Standchefs und Schützenmeister ist strikte Folge zu leisten.

VI. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 22

Für den Verein rechtsverbindliche Unterschriften führen:

a)  In administrativen Angelegenheiten:

Der Präsident gemeinsam mit dem Aktuar oder dessen Stellvertreter

b)  In finanziellen Angelegenheiten:

Der Präsident gemeinsam mit dem Kassier oder dessen Stellvertreter

Artikel 23

Eine Revision der Statuten kann auf Antrag des Vorstandes oder auf Begehren von mindestens einem Fünftel der Mitglieder stattfinden. Die Beschlussfassung erfolgt an der ordentlichen oder ausserordentlichen Vereinsversammlung.

VII. Finanzielles

Artikel 24
	a )
	Das Vereinsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember.


	b )
	Die Vereinskasse finanziert sich aus folgenden Einnahmen:

	
	1.
	den Jahresbeiträgen

	
	2.
	den Beiträgen des Bundes 

	
	3.
	dem Erlös der Schützenstube

	
	4.
	den freiwilligen Beiträgen und Geschenke

	
	5.
	den Erlösen aus Veranstaltungen

	
	

	c )
	Für die Ausrichtung von Beiträgen aus der Vereinskasse an die Mitglieder, die an grösseren
freiwilligen Schiessanlässen teilnehmen, ist die ordentliche Vereinsversammlung zuständig

	
	

	d )
	Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet in jedem Fall ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung des Vorstandes und der Vereinsmitglieder für Verbindlichkeiten des Vereins ist ausgeschlossen.

	
	

	
	

	
	( Fortsetzung Artikel 24 )



	e )
	Der Jahresbeitrag pro Mitglied beträgt maximal CHF 200.-- (zweihundert).

	
	

	f )
	Die finanzielle Kompetenz des Vorstandes beträgt maximal 1'000.00 Fr. pro Jahr. 

	
	

	g )
	Das Reglement der Vereine PS Buechberg und der Sportschützen Thal ist massgebend. 


VIII. Auflösung des Vereins

Artikel 25

Die Auflösung kann erfolgen, wenn der Verein weniger als 10 aktive Schützen oder nur noch 7 Mitglieder mit dem Vorstand aufweist. 
Wird die Auflösung beschlossen, so geht das Vereinsvermögen an den Rheintalischen Schützenverband (RSV). 
Wenn sich innert 10 Jahren ein Verein mit gleichem Namen und Zweck bildet, so tritt dieser das deponierte Vermögen an. Ist dies nicht der Fall, so fällt das Vermögen als Eigentum dem RSV zu.

IX. Schlussbestimmungen

Artikel 26

In allen, in diesen Statuten nicht vorgesehenen Fällen, hat der Vorstand freies Verfügungsrecht.

Jedes Vereinsmitglied anerkennt durch seinen Beitritt diese Statuten. Es verpflichtet sich, die Bestimmungen zu wahren sowie den Beschlüssen und Weisungen des Vorstandes nachzukommen.

Artikel 27

Vorstehende Statuten wurden an der ausserordentlichen Vereinsversammlung vom 17. August 2004 angenommen, und sie treten nach Kenntnisnahme durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St. Gallen in Kraft. 
Diese sind für alle Mitglieder verbindlich.

Die bisherigen Statuten vom 09.09.1986 und alle Statutenänderungen sowie darauf bezügliche Beschlüsse werden dadurch aufgehoben. 

Thal, den 17. August 2004

Pistolenschützen am Buechberg Thal

Der Präsident


Die Tagesaktuarin
Beat Anderegg


Michaela Müller
====================================================================
Genehmigung: St. Gallischer Kantonalschützenverband

Gams,

Präsident


Sekretariat

Josef Dürr



====================================================================
Statuten vom 17. August 2004 durch das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St. Gallen 

zur Kenntnis genommen.

St. Gallen,

Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St. Gallen
H.P. Wächter, Amtsleiter
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